
 LANDRATSAMT REUTLINGEN 
 Anlage 1 zu KT-Drucksache Nr. IX-0495 
 
 
§§ 30a bis 30d Schulgesetz  
 
 
§ 30a 
Ziel und Anlass der regionalen Schulentwicklung 
 
(1) Die regionale Schulentwicklung dient der nachhaltigen Sicherung eines regional ausge-
wogenen, alle Bildungsabschlüsse umfassenden Bildungsangebots in zumutbarer Erreich-
barkeit. Die regionale Schulentwicklung dient außerdem der nachhaltigen Sicherung und 
Weiterentwicklung eines bedarfsdeckenden sonderpädagogischen Beratungs-, Unterstüt-
zungs- und Bildungsangebots. Sie unterstützt notwendige Entwicklungen bei den allgemei-
nen beruflichen Schulen. Bildungsabschlüsse im Sinne des Satzes 1 sind die in den Schular-
ten nach § 4 Absatz 1 in Verbindung mit den §§ 6 bis 15 genannten Abschlüsse. 
 
(2) Anlässe für eine regionale Schulentwicklung sind 
1. 
der Antrag eines öffentlichen Schulträgers auf Zustimmung zu einer schulorganisatorischen 
Maßnahme nach § 30, oder 
2. 
die Initiative einer Gemeinde oder eines Landkreises, sofern ein berechtigtes Interesse be-
steht, oder 
3. 
die Unterschreitung einer Mindestschülerzahl. 
 
 
§ 30b 
Regionale Schulentwicklung an auf der Grundschule a ufbauenden Schulen 
 
(1) Für die Erteilung einer Zustimmung nach § 30 Absatz 1 Satz 1 ist es erforderlich, dass im 
Rahmen der Feststellung des öffentlichen Bedürfnisses nach § 27 Absatz 2 
1. 
für eine Schule nach §§ 6, 7 und 8a Absatz 1 die Mindestschülerzahl von 40 in den Ein-
gangsklassen, 
2. 
bei Gymnasien nach § 8 Absatz 2 Nummer 1 die Mindestschülerzahl von 60 in den Ein-
gangsklassen, 
3. 
für die dreijährige gymnasiale Oberstufe nach § 8a Absatz 2 Satz 2 für Klassenstufe 11 auf 
der Grundlage der Schülerzahl in Klassenstufe 9 die Mindestschülerzahl von 60 
 
langfristig prognostiziert werden kann. 
 
(2) Unterschreitet eine in Absatz 1 Nummer 1 und 2 genannte Schule die Mindestschülerzahl 
von 16 in der Eingangsklasse, wird der Schulträger durch die Schulaufsichtsbehörde hierauf 
hingewiesen und aufgefordert, eine regionale Schulentwicklung nach § 30 a Absatz 2 Num-
mer 1 durchzuführen. Wird in zwei unmittelbar aufeinander folgenden Schuljahren die Min-
destschülerzahl von 16 in der Eingangsklasse nicht erreicht und wird kein Antrag auf eine 
schulorganisatorische Maßnahme nach § 30 gestellt, ist die Schule durch die oberste Schul-
aufsichtsbehörde zum darauf folgenden Schuljahr aufzuheben. Der Schulträger ist vorher zu 
hören. Die Aufhebung erfolgt ausnahmsweise dann nicht, wenn ein entsprechender Bil-
dungsabschluss nicht in zumutbarer Erreichbarkeit von einer anderen öffentlichen Schule 
angeboten wird. Die Feststellung der Erreichbarkeit eines entsprechenden Bildungsab-
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schlusses ist unabhängig davon, ob es sich um eine Schule handelt, die als Ganztagsschule 
geführt wird. Im allgemeinen beruflichen Schulwesen erwerbbare allgemein bildende Ab-
schlüsse gelten nicht als entsprechende Bildungsabschlüsse im Sinne von Satz 4. 
 
(3) Für im Schulverbund nach § 16 Satz 1 und 2 geführte Schularten ist Absatz 2 auf jede 
Schulart gesondert anzuwenden. Verbleibt in einem bisherigen Schulverbund nach Aufhe-
bung einer oder mehrerer im Schulverbund enthaltenen Schularten nur noch eine Schulart, 
ist der Schulverbund kraft Gesetzes aufgehoben; im Übrigen besteht er mit den verbleiben-
den Schularten weiter. 
 
 
§ 30c 
Verfahren der regionalen Schulentwicklung 
 
(1) Für die Einleitung einer regionalen Schulentwicklung nach § 30 a Absatz 2 Nummer 1 ist 
der Beschluss eines öffentlichen Schulträgers erforderlich. 
 
(2) Der Schulträger benennt vor der Antragstellung nach § 30 ein Gebiet für die regionale 
Schulentwicklung (Raumschaft), auf das sich sein Antrag bezieht und beteiligt die vom An-
trag berührten weiteren Gemeinden und Landkreise und andere von der schulorganisatori-
schen Maßnahme Berührten; hierbei müssen insbesondere die Belange der Schülerbeförde-
rung einbezogen werden. § 47 Absatz 4 Nummer 3, § 47 Absatz 5 Nummer 7 sowie die El-
ternbeiratsverordnung bleiben unberührt. Bei schulorganisatorischen Maßnahmen im Be-
reich der allgemein bildenden Schulen sind die Auswirkungen auf das allgemeine berufliche 
Schulwesen mit einzubeziehen. Bei Bildungsgängen der Berufsschule sind sowohl bei der 
Festlegung der Raumschaft als auch bei der Konsensbildung über eine schulorganisatori-
sche Maßnahme die Belange der Wirtschaft einzubeziehen. Das Ergebnis der Beteiligung ist 
im Rahmen der Darlegung des öffentlichen Bedürfnisses nach § 27 Absatz 2 darzustellen. 
Die Beteiligung ist vom Schulträger darauf auszurichten, einen Konsens über die vorgesehe-
ne schulorganisatorische Maßnahme zu erreichen. 
 
(3) Die Schulaufsichtsbehörde berät den Schulträger auf seinen Wunsch vor der Antragstel-
lung nach § 30 insbesondere zur Benennung der Raumschaft und zur Schülerzahlentwick-
lung und bei allgemeinen beruflichen Schulen auch zur Struktur des Bildungsangebots des 
jeweils betroffenen Schulstandorts. 
 
(4) Die Festlegung der Raumschaft erfolgt durch die obere Schulaufsichtsbehörde unter Be-
rücksichtigung der vom Schulträger benannten Raumschaft. Hat der Schulträger die in Ab-
satz 2 vorgesehene Beteiligung nicht durchgeführt, so erfolgt diese durch die obere Schul-
aufsichtsbehörde. Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend. Wird ein Konsens erreicht, entscheidet 
die Schulaufsichtsbehörde über die Zustimmung nach § 30. 
 
(5) Ist kein Konsens über die beabsichtigte schulorganisatorische Maßnahme zwischen den 
vom Antrag Berührten nach Absatz 2 zu erreichen, führt die obere Schulaufsichtsbehörde 
eine Schlichtung durch. Wird auch hier kein Konsens erreicht, entscheidet die oberste 
Schulaufsichtsbehörde. 
 
(6) Für die Einleitung einer regionalen Schulentwicklung nach § 30 a Absatz 2 Nummer 2 ist 
ein Beschluss des Hauptorgans der Gemeinde oder des Landkreises erforderlich. Der obe-
ren Schulaufsichtsbehörde ist im Rahmen der Geltendmachung eines berechtigten Interes-
ses eine Raumschaft zu benennen, auf die sich die regionale Schulentwicklung beziehen 
soll. Stellt die obere Schulaufsichtsbehörde ein berechtigtes Interesse fest, informiert diese 
die betroffenen Schulträger. Die Schulaufsichtsbehörde berät diese auf Wunsch; sie kann 
Empfehlungen für schulorganisatorische Maßnahmen nach § 30 geben. 
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§ 30d 
Zuständige Schulaufsichtsbehörde bei der regionalen  Schulentwicklung 
 
(1) Soweit in den Absätzen 2 und 3, §§ 30 a bis 30 c oder in einer Verordnung nach § 30 e 
oder § 35 Absatz 5 keine abweichenden Regelungen getroffen sind, bestimmt sich die zu-
ständige Schulaufsichtsbehörde in Anwendung der §§ 33 bis 35 danach, welche Schularten 
von der regionalen Schulentwicklung betroffen sind. 
 
(2) Sind von einem Antrag auf eine schulorganisatorische Maßnahme nach § 30 a Absatz 2 
Nummer 1 mehrere Schulaufsichtsbehörden betroffen, müssen diese zusammenwirken. Die 
Zuständigkeit verbleibt bei der nach § 30 Absatz 1 zuständigen Schulaufsichtsbehörde, bei 
der der Antrag auf Zustimmung zu stellen ist. 
 
(3) Das nach § 30 a Absatz 2 Nummer 2 und § 30 c Absatz 6 erforderliche berechtigte Inte-
resse ist gegenüber der für die benannte Raumschaft zuständigen oberen Schulaufsichtsbe-
hörde geltend zu machen. Sofern die benannte Raumschaft im Bereich mehrerer oberer 
Schulaufsichtsbehörden liegt, ist diejenige zuständig, in deren Bezirk die überwiegende Zahl 
der Einwohner der Raumschaft mit Erstwohnsitz gemeldet ist. 
 



 LANDRATSAMT REUTLINGEN 
 Anlage 2 zu KT-Drucksache Nr. IX-0495 
 
 
Verordnung des Kultusministeriums zur regionalen Sc hulentwicklung an beruflichen 
Schulen (RSEbSVO) 
  
§ 1 Allgemeine Planungsgesichtspunkte 
 
(1) Ist im Bereich der beruflichen Schulen eine regionale Schulentwicklung nach § 30a Ab-
satz 2 Nummer 1 bis 3 SchG veranlasst, sind insbesondere folgende Maßnahmen zu prüfen 
und bei der Planung abzuwägen: 
1. 
Gestaltung von inhaltlich und organisatorisch aufeinander abgestimmten Angeboten in den 
Profilen, Berufsfeldern und Schwerpunkten am jeweiligen Standort, die einen sachgerechten 
und effizienten Einsatz von Personal und Sachmitteln erlauben, 
2. 
Konzentration von Bildungsangeboten innerhalb der Raumschaft, 
3. 
Stärkung leistungsfähiger kleiner Standorte, 
4. 
Optimierung des Bildungsangebots durch schulübergreifende Kooperationen, 
5. 
Bildung von effizienten Klassen vergleichbarer Größe. 
 
(2) Zur Vermeidung von Kleinklassen an der Berufsschule und zur Gewährleistung stabiler 
Fachklassenstandorte sind darüber hinaus für die Berufsschule insbesondere folgende Maß-
nahmen zu prüfen und bei der Planung abzuwägen: 
1. 
Möglichkeit alternativer Unterrichtsorganisationsformen (Blockbeschulung), 
2. 
gemeinsame Beschulung in allgemein bildenden Fächern sowie im berufsfachlichen Bereich 
verschiedener Ausbildungsberufe eines Berufsfeldes, 
3. 
Einrichtung von überregionalen Klassen (Bezirks- und Landesfachklassen) zugunsten der 
Ausbildungsqualität mit Zustimmung des Kultusministeriums. 
 
 
§ 2 Einrichtung neuer Bildungsgänge 
 
(1) Eine Zustimmung nach § 30 Absatz 1 Satz 1 SchG kann nur erteilt werden, wenn eine 
Verteilung der Bewerberinnen und Bewerber auf Standorte in zumutbarer Erreichbarkeit 
nicht möglich ist und im Rahmen der Feststellung des öffentlichen Bedürfnisses nach § 27 
Absatz 2 SchG für den jeweiligen Bildungsgang die folgende Mindestschülerzahl in der Ein-
gangsklasse langfristig prognostiziert werden kann: 
 
1. für das berufliche Gymnasium: typübergreifend an einer Dienststelle 
60 
und je Eingangsklasse 
24, 
 
2. für die Berufsschule 
20, 
und die Sonderberufsschule 
12, 
 
  



- 2 - 

3. für das Berufsvorbereitungsjahr 
14, 
 
4. für die Sonderberufsfachschule 
12, 
 
5. für alle anderen Schularten beruflicher Schulen 
24. 
 
Bei Pflichtschularten nach Nummer 2 und 3 kann die Mindestschülerzahl ausnahmsweise 
unterschritten werden, wenn dies zur Gewährleistung der zumutbaren Erreichbarkeit des 
Bildungsgangs erforderlich ist. 
 
(2) Mit Ausnahme der Pflichtschularten darf in der Regel ein neuer Bildungsgang an einem 
Standort nur eingerichtet werden, wenn im gleichen Ressourcenumfang ein anderer Bil-
dungsgang oder Zug eines anderen Bildungsgangs im Bezirk derselben oberen Schulauf-
sichtsbehörde eingestellt wird, der nicht nach § 3 ohnehin aufgehoben werden müsste. 
 
 
§ 3 Aufhebung 
 
(1) Unterschreitet ein Bildungsgang in der Eingangsklasse die Mindestschülerzahl nach Ab-
satz 2, weist die obere Schulaufsichtsbehörde den Schulträger hierauf hin und fordert ihn 
auf, eine regionale Schulentwicklung nach § 30a Absatz 2 Nummer 1 SchG durchzuführen. 
Für das Verfahren gelten § 30b Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie Absatz 3 SchG entsprechend 
mit der Maßgabe, dass die Mindestschülerzahlen nach Absatz 2 zu Grunde zu legen sind 
und dass ein Bildungsgang der Berufs-, Berufsfach- und Fachschule, des einjährigen Be-
rufskollegs zum Erwerb der Fachhochschulreife und der Berufsoberschule erst aufgehoben 
wird, wenn in drei aufeinander folgenden Schuljahren die Mindestschülerzahl nicht erreicht 
wird. Die Aufhebung erfolgt ausnahmsweise dann nicht, wenn ein nach Absatz 3 entspre-
chender Bildungsabschluss nicht in zumutbarer Erreichbarkeit von einer anderen öffentlichen 
Schule angeboten wird. 
 
(2) Die Mindestschülerzahl in der Eingangsklasse beträgt: 
 
1. für das berufliche Gymnasium je Profil 
16, 
 
2. für die Berufsschule 
16, 
mit mehr als zwei Drittel Schülern mit Migrationshintergrund im Sinne der amtlichen Schul-
statistik oder mit Jugendlichen ohne Ausbildungsvertrag 
12, 
 
für die Sonderberufsschule 
8, 
 
3. für das Berufsvorbereitungsjahr 
11, 
 
4. für die Sonderberufsfachschule 
8, 
 
5. für die Berufsfachschule 
16, 
mit mehr als zwei Drittel Schülern mit Migrationshintergrund im Sinne der amtlichen Schul-
statistik 
12, 
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6. für alle anderen Schularten beruflicher Schulen 
16. 
 
(3) Für die Feststellung nach Absatz 1 Satz 3, ob ein entsprechender Bildungsabschluss in 
zumutbarer Erreichbarkeit angeboten wird, gelten als entsprechende Bildungsabschlüsse in 
den jeweiligen Schularten bei: 
1. 
der Berufsschule mit Ausnahme des Berufsvorbereitungsjahres der Abschluss des jeweils 
selben Bildungsgangs; 
2. 
dem Berufsvorbereitungsjahr der Abschluss im jeweils selben Typ (gewerblich, kaufmän-
nisch, hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogisch oder landwirtschaftlich); 
3. 
der Berufsfachschule bei 
a) 
den mit einem Berufsabschluss abschließenden Berufsfachschulen der jeweils selbe Berufs-
abschluss, 
b) 
der einjährigen gewerblichen Berufsfachschule der Abschluss im jeweils selben Berufsfeld, 
c) 
der zweijährigen zur Fachschulreife führenden Berufsfachschule der Abschluss im jeweils 
selben Profil, 
d) 
den sonstigen der Berufsvorbereitung dienenden Berufsfachschulen der Abschluss im je-
weils selben Typ (gewerblich, kaufmännisch, hauswirtschaftlich-pflegerisch-
sozialpädagogisch oder landwirtschaftlich); 
4. 
dem Berufskolleg bei 
a) 
den unmittelbar ohne Zusatzprogramm mit einem Berufsabschluss abschließenden Berufs-
kollegs derselbe Berufsabschluss, 
b) 
den Berufskollegs in Teilzeitunterricht der Abschluss in derselben Fachrichtung, 
c) 
dem einjährigen Berufskolleg für Sozialpädagogik der Abschluss desselben Bildungsgangs, 
d) 
dem einjährigen Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife der Abschluss mit dem-
selben berufsbezogenen Schwerpunktfach, 
e) 
den übrigen Berufskollegs der im selben Typ (gewerblich, kaufmännisch, hauswirtschaftlich-
pflegerisch-sozialpädagogisch oder landwirtschaftlich) zu erwerbende Abschluss; 
5. 
dem beruflichen Gymnasium die im selben Typ nach § 1 Absatz 2 der Verordnung des Kul-
tusministeriums über die Schultypen des Gymnasiums vom 12. Juli 2000 (GBl. S. 551), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 12. März 2014 (GBl. S. 178), in ihrer jeweils geltenden 
Fassung zu erwerbende allgemeine Hochschulreife; 
6. 
der Berufsoberschule der Abschluss in der jeweils selben Fachrichtung; 
7. 
der Fachschule der Abschluss in der jeweils selben Fachrichtung. 
 
 
§ 4 Beteiligung 
 
(1) Die Einbeziehung der Wirtschaft nach § 30c Absatz 2 Satz 4 SchG erfolgt durch Beteili-
gung der in der jeweiligen Raumschaft nach dem Berufsbildungsgesetz zuständigen Stellen 
unter Einbeziehung der dort errichteten Berufsbildungsausschüsse. 
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(2) Die obere Schulaufsichtsbehörde führt die erforderlichen Abstimmungsprozesse durch 
und kann im Interesse einer kontinuierlichen Optimierung der regionalen Schulentwicklung 
Arbeitskreise einrichten. 
 
 
§ 5 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 
 
STUTTGART, den 26. März 2015 
 
gez. STOCH 
 



Anlage 3 zu KT-Drucksache Nr. IX-0495

Kleinklassen, mit Hinweisschreiben  - Schülerzahlen im Schuljahr 17/18

Schreiben des RP Tübingen vom 30.01.2018

Schule/Bildungsgang
Schüler-

zahl
Hinweis-

schreiben Nr.
Erläuterungen mit Position der Verwaltung/
- Federführung der regionalen Schulentwicklung bei

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule

Elektroniker/in Geräte und Systeme 6 2

Ab Schuljahr 18/19 wieder über der Mindestschülerzahl
durch zusätzliche Schüler aus dem 3-jährigen Berufskolleg, 
siehe auch KT-Drucksache Nr. IX-0480.
Mindestschülerzahl wird auch mittelfristig wieder erreicht.
 - Landkreis Reutlingen

Kerschensteinerschule

Fliesenleger/in 12 3

Ab Schuljahr 18/19 wieder über der Mindestschülerzahl
durch gemeinsame Beschulung der Fachstufen 1 und 2, abgestimmt
mit dem Regierungspräsidium und den Innungen.
Entwicklung wird gemeinsam mit der Schule beobachtet. 
- RP Tübingen

Medientechnologe Druck 4 2

Gemeinsamer Vorschlag der Verwaltung, der Schule
und des RP Tübingen: Auflösung mit Ende des Schuljahres 17/18
- RP Tübingen

Konditor/in 11 1

noch keine regionale Schulentwicklung eingeleitet

Gerber/in 15 1

noch keine regionale Schulentwicklung eingeleitet

Laura-Schradin-Schule

Hauswirtschafter/in 14 2

Lösung auf Ebene des Regierungsbezirks erforderlich. Standort sollte
aus Sicht der Verwaltung erhalten bleiben.
- RP Tübingen

Berufskolleg Ernährung und Hauswirtschaft 15 1

noch keine regionale Schulentwicklung eingeleitet

Berufliche Schule  Münsingen

Industriemechaniker/in 12 3

Vorschlag der Verwaltung:
Auflösung und Bildung eines Kompetenzzentrums Metall in Reutlingen
- Landkreis Reutlingen

Landwirt/in 11 1

Landesweite Lösung erforderlich.
Standort muss aus Sicht der Verwaltung gehalten werden.
- RP Tübingen.



Reutlingen Münsingen

Ferdinand-von-Steinbeis-

Schule

Metalltechnik

Elektrotechnik

Laura-Schradin-Schule

Hauswirtschaft und 

Ernährung 

Theodor-Heuss-Schule 

Wirtschaft und Verwaltung

Kerschensteinerschule

Bautechnik

Drucktechnik

Farbtechnik

Ernährung

Gerber

Metzingen

Gewerbliche Schule 

Metzingen

Kraftfahrzeugtechnik

Textiltechnik

Gebäudereinigung

Bad Urach

Georg-Goldstein-Schule

Wirtschaft und Verwaltung

Berufliche Schule 

Münsingen

Wirtschaft und Verwaltung

Pflege

Agrarwirtschaft

Anlage 4 zu KT-Drucksache Nr. IX-0495

Schulstandorte mit den vorgeschlagenen künftigen Berufsfelder



























































Anlage 6 zu KT-Drucksache Nr. IX-0495

Zusammenfassung der Stellungnahmen nach der 2. Land kreiskonferenz vom 16.11.2018

Industrie- und Handelskammer Innung des Kfz-Gewerbes
Optimale Ausstattung der Schulen nicht an allen
Standorten möglich.
Betriebe sehen Kompetenzzentren eher kritisch.
Betriebe wollen zum Teil wohnortnahe Beschulung,
ein Teil sieht aber auch die Vorteile eines
Kompetenzzentrums Metall. Größere Klassen bei
Zentralisierung werden kritisch gesehen.

Sehr zufrieden mit dem Status quo. Qualität der Beschulung ist gut, 
es wird kein Änderungsbedarf gesehen.
Derzeit Vorteil der wohnortnahen Beschulung.
Mittel- und langfristig wird ein neues gewerbliches Schulzentrum 
befürwortet.

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Gewerbliche Schule Metzingen Berufliche Schule Münsingen
Berufsfelder Kfz und Metall sollten an einer Schule zusammen 
bleiben. Möglichst auch Anbindung Kfz
zu Elektro und IT.
Derzeit Vorteil der betriebsnahen Beschulung.
Keine anstehenden Investitionen im Kfz-Bereich.

Weder in Metzingen noch in Reutlingen Kleinklassen.
Bau eines neuen gewerblichen Schulzentrums.

Grundausbildung Metall soll in Münsingen auch bei Bildung von 
Kompetenzzentren erhalten bleiben.
Erhalt der Metallausbildung ggf. durch Zuweisung von Schülern.
Auf Basis einer Umfrage bei Betrieben könnte die
Mindestschülerzahl für den Bildungsgang Industriemechaniker 
wieder erreicht werden.

Stadt Münsingen
Die Bildung von Kompetenzzentren wird begrüßt, muss aber von 
allen Schulstandorten mitgetragen werden.
Auswirkungen durch neuen Ausbildungsbetrieb zu prüfen.

RP Tübingen
Differenzierte Betrachtung der verschiedenen Modelle zu 
Kompetenzzentren.
Grundsätzlich hat die Äußerung beratenden Charakter.
Es werden die Synergieeffekte von Kompetenzzentren
dargestellt.

Stellungnahmen zu Kompetenzzentren Metall in Reutli ngen und Kfz in Metzingen und zur Kleinklasse Indus triemechaniker an der Beruflichen Schule Münsingen



Zusammenfassung der Stellungnahmen nach der 2. Landkreiskonferenz vom 16.11.2018

Handwerkskammer und Fliesenlegerinnung Kerschensteinerschule
Schließung aus organisatorischen Gründen nicht
erforderlich. Bereit jetzt großes Einzugsgebiet.
Verlagerung nach Stuttgart unzumutbar, u.a. keine
ausreichenden Internatsplätze.
Alternative wäre ggf. eine Landesfachklasse.
  

Konzeption zur gemeinsamen Beschulung der 
Fachstufen I und II dargestellt.
Damit kann die Kleinklasse vermieden werden.

Stellungnahmen zur Kleinklasse Fliesenleger
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